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Vertrag
über die unentgeltliche Überlassung
eines Baumbiegesimulators 


zwischen dem Nds. Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz Celle, Bremer Weg 164, 29223 Celle,
(Eigentümer)

und 

der kommunalen Gebietskörperschaft
(Entleiher)

[bookmark: Text1]Stadt/Landkreis/Samtgemeinde/Gemeinde	     


[bookmark: Text2]Anschrift/PLZ/Ort				     




§ 1

Der Eigentümer überlässt dem Entleiher unentgeltlich einen Baumbiegesimulator zu Ausbildungszwecken für Aufgaben im Sinne des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes vom 08.03.1978 (Nds. GVBl. S. 233) in der derzeit gültigen Fassung.

Dem Entleiher ist es untersagt, den Baumbiegesimulator Dritten zu überlassen.

Der Entleiher wird vertreten durch

[bookmark: Text3]Ansprechpartner / Telefonnummer		     

und dem

[bookmark: Text4]verantwortlichen Ausbilder 			     

Zum Nachweis, dass der Entleiher zur Ausbildung berechtigte Person(en) mit der Ausbildung beauftragt, sind entsprechende Nachweise zuzusenden / vorzulegen. (siehe Erlass MI 36.2 - 13024/210 v. 27.05.2016)







§ 2

Der Eigentümer händigt dem Entleiher nach Einweisung den Baumbiegesimulator sowie die Bedienungsanleitung aus. Die Überlassung erfolgt für die Zeit

vom 		(Termin der Abholung)	     

bis zum 	(Rückgabetermin)		     

Diese Termine sind für beide Seiten verbindlich.

Standort während der Ausbildung		     


§ 3

Der An- und Abtransport ist von dem Entleiher durchzuführen. Dieser hat sicherzustellen, dass ein dafür ausgelegtes Fahrzeug (Stützlast mindestens 100 kg, zul. Gesamtgewicht des Anhängers 700 kg) verwendet wird.

§ 4

Der Entleiher hat sicherzustellen, dass der Baumbiegesimulator ausschließlich von Personen bedient wird, die über die notwendige Ausbildung und Qualifikation verfügen.

Die am Baumbiegesimulator im Rahmen der Ausbildung eingesetzten Personen (Ausbilder und Lehrgangsteilnehmer) müssen einem gesetzlichen Versicherungsschutz unterliegen. Die Unfallverhütungsvorschriften der Feuerwehrunfallkasse Niedersachsen in der jeweils geltenden Fassung sind zu beachten.

Der Eigentümer haftet nicht für Schäden, die aus der Benutzung des überlassenen Gegenstandes resultieren. 
Der Entleiher stellt den Eigentümer insoweit von allen eigenen und Ansprüchen Dritter frei.

§ 5

Sollte der Baumbiegesimulator während der Ausbildung ausfallen bzw. fehlerhaft arbeiten, hat der Entleiher sicherzustellen, dass die Ausbildung sofort abgebrochen und der Eigentümer informiert wird. 
Reparaturarbeiten dürfen nur durch Fachpersonal des Herstellers durchgeführt werden; Reparaturaufträge erteilt ausschließlich der Eigentümer.

Der Entleiher haftet für sämtliche Schäden, die während des Überlassungszeitraumes am Baumbiegesimulator entstehen. 
Es wird zum Nachweis vor der Übergabe im Beisein des Ausleihenden ein Übergabeprotokoll erstellt.
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Im Auftrage
________________________					______________________
(Unterschrift)								(Unterschrift)
image1.png
Niedersachsisches Landesamt
fiir Brand- und Katastrophenschutz





